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in die farivmnibg der Aktionäre der Schwcizerisciicn MostbahngeseUaft.

Tit.!

Seit Abfassung unsers 34. Geschäftsberichtes für 1886 waren wir zwei Mal im Falle, Ihnen besondere

Aktensammlungen vorzulegen und über Vorkommnisse aus dem Geschäftsjahr 1887 Bericht zu erstatten. Das eine Mal

geschah es in Form eines Nachtrags zum Geschäftsbericht für 1886, womit wir Ihnen die nach Ausgabe dieses

Berichtes noch stattgefundenen Verhandlungen und Korrespondenzen mit den Bundesbehörden bis kurz vor der

Generalversammlung vom 28. Juni 1887 zur Kenntniss brachten. Das andere Mal fanden wir uns durch die Generalversammlung

vom 25. Februar 1. J. veranlasst, Ihnen neuerdings die seit Juni 1887 bis Februar 1888 entstandenen wichtigeren
Aktenstücke in einem Spezialbericht zu unterbreiten, um Sie auf dem Laufenden zu erhalten.

Bei der Vorbereitung unsers Geschäftsberichtes für 1887 hat sich nun die Frage eingestellt, ob die in der

Zwischenzeit in Ihre Hand gelegten Akten in diesem Berichte neuerdings abgedruckt und durch den seitherigen Zuwachs

ergänzt werden sollen, oder ob dieser Zuwachs ebenfalls in separatem Abdruck dem Hauptberichte einfach beizulegen
sei. Wir haben uns für das Letztere entschlossen, da wir das Ende dieser Sammlung noch nicht mit Gewissheit

vor uns sehen, und es später immer noch möglich sein wird, im Falle des Bedürfnisses einen Gesammtabdruck zu
veranstalten.

Wir werden uns daher erlauben, im Verlauf unsers Berichtes auf diesen zweiten Spezialbericht zu verweisen,
und beehren uns im Übrigen, Ihnen hiemit den 35. Geschäftsbericht über die Verwaltung unsers Unternehmens im
Jahr 1887 in gewohnter Form vorzulegen.

[. Verhältnis zum Bunde, zu den Kantonen und Ijandesgegendeii.

Es sind auch im Berichtsjahr keine Bundesgesetze betreffend das Eisenbahnwesen erlassen worden.

Dagegen wurden in Folge der in Kraft getretenen internationalen Vereinbarungen zwei Verordnungen
erlassen, die eine vom 14. Januar 1887 über die technische Einheit im Eisenbahnwesen, die andere

vom gleichen Tage über zollsichere Einrichtung der Eisenbahnwagen. Die erstere wurde in

Abänderung älterer Vorschriften auch auf den innern Verkehr der schweizerischen Normalbahnen erstreckt.

Die Bundesbehörden nahmen im Berichtsjahr in verschiedenen Richtungen Anlass, auf die Gestaltung der

Eisenbahntarife einzuwirken. Wir gedenken, soweit uns Mittheilungen hierüber angezeigt erscheinen, dieselben

im folgenden Abschnitte des Berichtes zu machen.

Am 1. November 1887 trat das Bundesgesetz vom 26. April 1887 betreffend die Ausdehnung der

Haftpflicht und betreffend die Ergänzung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1881 über die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb

à à à Mmw à 8àimà ûàtkilyàllÂ.

?it.l

Loit Abfassung unsers 34. lZssobäktsbsriobtss kür 1886 waren wir ?wei Ual im balle, Iknsn besondere ^.kten-

Sammlungen vorzulegen nn<i über Vorkommnisse aus dem lZosebäkts^abr 1887 verlobt ?u erstatten, vas sius klal

gesebak es in vorm eines Naobtrsgs xuin vssolmktsberiobt kür 1886, womit wir Ibnsn die naob Ausgabe dieses

Vorivlctos noob stattgskundonen Verbandlungen und Korrespondenzen mit den vunclosbebärden bis bur? vor der vensral-

Versammlung vom 28. duni 1887 ?ur Kenntnis« braobten. vas andere lldsl fanden wir uns dureb à veneralversammlung

vom 25. vebruar I. d. veranlasst, Iknen neuerdings die seit duni 1837 bis vebruar 1838 entstandenen wichtigeren

^ktevstüoks in einem 8ps?ialbsriobt ?u unterbreiten, um Lie auk dem dankenden ?u srbaiten.

vsi der Vorbereitung unsers vesebäktsberiebtss kür 1887 bat sieb nun die Krage eingestellt, ob die in der

/wiseben?sit in Ibre Hand gelegten /Vlcten in diesem veriebts neuerdings abgedruekt und dureb den ssitbsrigen ^uwaobs

ergänzt werden sollen, oder ob dieser /uwaeks ebenfalls in separatem Abdruck' dem vauptberiolits einkaob beizulegen
sei. IVir baben uns kür das Vàtsrs entseblosssn, da wir das künde dieser Lammlung noob niebt mit vswissbeit
vor uns »eben, und es später immer noob mögliob sein wird, im balle des Bedürfnisses einen vssammtabdruok ?u

veranstalten.

IVir werden uns dalier erlauben, im Verlaut unsers verlebtes auf diesen Zweiten 8ps?ialbsriebt ?u verweisen,
und besbren uns im übrigen, Ibnon bismit den 35. vesebäktsberiobt über die Verwaltung unsers vnternebmens im
dabr 1387 in gswobnter vorm vorzulegen.

l. Verliîiltiiiss ?ii»» liiiivlv, /n «lüii Küntnuei, i,n<I InliuIesA^eiillivi.

Ks sind aueb im ösriobts^abr keine vulldssgesöt?e betrotksnd das Kisenbabnwessn erlassen worden.

vagegen wurden in Kolgo der in Krakt getretenen internationalen Vereinbarungen ?.wei Verordnungen
erlassen, die sine vom 14. danuar 1887 über die tsobnisobe Vinbeit im Kissnbabnwessn, die anders

vom gleioben ?ags über ?ollsiobere Kinriobtung der Kisenbabn wagen. vis erstere wurde in

Abänderung älterer Vorsobriktsn aueb auk den innern Vorbebr der sobwàerisoben Normalbabnen erstrsekt.

vie vundesbebörden nabmsn im Lsriobts^abr in versobiedsnen Kiobtungen àlass, auk die Gestaltung der

Vis enbabntarike einzuwirken. ^Vir gedenken, soweit uns Nittbeilungen bierüber angezeigt ersobsinen, dieselben

im folgenden ábsvbnitte des verlebtes ?u maeben.

à 1. November 1837 trat das vundesgesst? vom 26. àpril 1887 betrskksnd die ^usdebnung der

vaktpkliebt und betretend die Iürgän?ung des Lundssgeset^es vom 25. duni 1381 über die Haftpflicht aus Kabrikbstrieb
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in Wirksamkeit. Durch dieses Gesetz werden nun auch sämmtliche nicht beim eigentlichen Eisenhahn- und

Dampfschifffahrtsbetriebe sich ereignenden Unfälle den für Unfälle beim Fabrikbetriebe geltenden gesetzlichen Bestimmungen

über die Haftpflicht unterstellt, also namentlich die Unfälle in den Güterschuppen, beim Bahnunterhalte u. s. w.

Daneben bleibt das Bundesgesetz betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschifffahrtsunternehmungen bei

Tödtungen und Verletzungen vom 1. Juli 1875 mit seinen schärfern Bestimmungen unverändert in Kraft. Die

Konferenz der schweizerischen Eisenbahnverwaltungen hatte bei der Bundesversammlung das Gesuch gestellt, es möchte

mit Rücksicht auf die durch das neue Gesetz geschaffene namhafte Erweiterung der Haftpflicht und die damit den

Bahnen auferlegten neuen, voraussichtlich belangreichen Opfer, das Gesetz vom 1. Juli 1875 insoferne etwas

abgeschwächt werden, als die Haftpflicht für Unfälle, die nicht auf ein Verschulden der Bahnunternehmung
zurückzuführen sind, nicht eine unbegrenzte bleibe, sondern der zu leistende Schadensersatz einen angemessenen, durch

das Gesetz zu normirenden Maximalbetrag nicht übersteigen dürfe. Auf das Gesuch wurde jedoch mit dem Einwände,

dass es verspätet gestellt worden, nicht eingetreten. Die Durchführung der neuen gesetzlichen Bestimmungen, die

für ganz andere Verhältnisse berechnet sind, bietet bei den Bahn Unternehmungen nicht unerhebliche praktische

Schwierigkeiten.

Schon vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 26. April 1887 waren durch Beschluss des schweizerischen

Bundesrathes anlässlich eines Spezialfalles die Bauwerkstätte und die Imprägniranstalt, welche wir bis dahin als ausserhalb

des Wirkungsgebietes der Fabrikgesetzgebung stehend erachtet hatten, dem Fabrikgesetze und damit auch dem

Fabrikhaftpflichtgesetze unterstellt worden, und zwar erhielt der Beschluss, in Anwendung von Art. 14 des Gesetzes

betreffend die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb, rückwirkende Kraft.

Wiederholt ist vom schweizerischen Post- und Eisenbahndepartement der Versuch gemacht worden, sich in das

Gütertarifwesen unsererDampfschifffahrtsunternehmungen auf dem Zürichsee und auf dem Bodensee

einzumischen. Da jeglicher gesetzliche Anhaltspunkt für eine bezügliche Befugniss der Bundesbehörde mangelt, mussten

wir uns gegen die erwähnte Tendenz ablehnend verhalten. Darauf änderte der schweizerische Bundesrath durch

Beschluss vom 20. Juni 1887 die Verordnung über die Konzessionen der Dampfbootunternehmungen vom 24. November

1882 in der Richtung ab, dass nicht nur wie bisher der Personen- und Gepäckverkehr, sondern auch der Güterverkehr

der Dampfschiffe der Kontrole und massgebenden Beeinflussung des Post- und Eisenbahndepartementes unterstellt

werden soll. Mit Rücksicht darauf, dass die Verordnung über die Konzessionen der Dampfbootunternehmungen

lediglich die Vollziehung einzelner Bestimmungen des Gesetzes über das Postregal zum Zwecke hat, der
Güterverkehr aber nicht unter das Postregal fällt, stellten wir im Auftrage des Verwaltungsrathes an den schweizerischen

Bundesrath das Gesuch um Zurücknahme seines Beschlusses vom 20. Juni v. J. Der Bescheid lautete aber ablehnend.

Da derselbe gerade in die Zeit der Verhandlungen über den Ankauf der Nordostbahnunternehmung durch den Bund

fiel, Hessen wir die Angelegenheit einstweilen ruhen. Erst im laufenden Jahre haben wir, und zwar im Einverständnisse

mit dem Verwaltungsrathe, die Frage im Wege der Beschwerde bei der Bundesversammlung anhängig gemacht, deren

Entscheid nun zu gewärtigen ist.

Veranlasst durch eine vom Nationalrath erheblich erklärte Motion, dahin gehend, es solle geprüft werden,
ob nicht eine Organisation der Hülfskassen der Eisen bahn Unternehmungen in dem Sinne

möglich wäre, dass

1. beim Eigenthums-^oder Besitzwechsel einer Bahn die Antheilrechto des Dienstpersonals, sowie alle mit einer

gewissen^ Dienstdauer zusammenhängenden Rechte, und

2. in gleicher Weise auch die Rechte der Angestellten gewahrt bleiben, welche aus dem Dienst einer Gesell¬

schaft in den einer andern übergehen;
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in Wirksamkeit. vurob dieses tZesets werden nun auob sämmtliobe niobt keim sigentlioben visenbabn- um! vawpksobikk-

täbrtsbetriebe siob ereignenden vnkälle den kür vnkälle lioiiii Labrikbetrisbe geltenden gosetsliobsn Lestiwmungen

über die vaktpfliobt untorstellt, also namentliob clis Unfälle in den Olltsrsobuppsn, beim Labnuntsrbalts u. s. w.

Daneben bleibt das Lundesgssets betreffend (lie klaktplliobt àer Vissnbabn- und Dampksobitkkabrtsunternsbmungsn bei

Lödtungen nnà Verletsungon vom I. ,Iuli 1875 mit seinen sobärkern Bestimmungen unverändert in Krakt. Dis Kon-

keronz der sobweizorisoben Visenbabnvorwaltungon batte bei <Zor Bundesversammlung àas tZesuob gestellt, es möobts

mit ltüeksiobt ank die durob (las neue Oesetz gesobatkens nambakte Vrweiterung àer Klaktptliobt nnà die damit den

Baboon auferlegten neuen, voraussiobtliok bslangreiobsn Opker, ilas Oesetz vom 1. >luli 1875 insokorns etwas

abgssobwäobt werden, als die vaktpfliobt kür Unfälle, die niobt auk ein Vorsobulden der Labnunternebmung zurüok-

zukübron sind, niobt eine unbegrenzte bleibe, sondern der su leistende Bobadensorsatz einen angemessenen, durob

das Desetz su normirenden Naximaibetrag niobt übersteigen dürko. ^uk das Ossuob wurde jedoob mit dem Vinwande,

dass es verspätet gestellt worden, niobt eingetreten, vie Vurobkübrung der neuen gosstslioben Bestimmungen, die

kür gans andere Verkältnisse bereobnet sind, bietet bei den Babnunternekmungen niobt unerbebliobe praktisoke

Bokwierigkeiten.

Lobon vor Inkrafttreten des Lundesgesetzes vom 26. Vpril 1887 waren durob öosobluss des sobweiserisoben

öundesratbes anlässliob eines Bpezialkallos die Lauwerkstatte und die Iwprägniranstalt, welobs wir bis dabin als ausserbalb

des Wirkungsgebietes der Labrikgesetzgebung «tobend eraobtet batten, dem Labrikgesetzs und damit auob dem Labrik-

baktplZioktgosetzs unterstellt worden, und swar erbielt der öesokluss, in Anwendung von Vrt. 14 des Oesstzes

betrekkend die llaktptliobt aus Labrikbetrieb, rüokwirkende Krakt.

Wiedorlmlt ist vom sobweiserisoben Lost- und visenbalmdepartement der Versnob gemaobt worden, siob in das

Vlitertarikwesen unsorerDawpksobikkkabrtsunternebmunggn auk dem Vüriobsee und auk dem Lodensoe

einsumisoben. va ^egliober gssetsliobe ànbaltspunkt kür eine besügliobe öokugniss der Lundesbebörde mangelt, mussten

wir uns gegen die erwäbnte Lenden/, ablebnend verbaltsn. varauk änderte der sobwoiserisobe Lundesratk durob

Besobluss vom 26. duni 1887 die Verordnung über die Konzessionen der Dampkbootuntornebmungon vom 24. November

1882 In der Riobtung ab, dass niobt nur wie bisber der Lersonen- und Oepäokverkebr, sondern auob der vütor-
verkebr der Dampksvbitke der Kontrole und massgebenden Beeinflussung des Lost- und Visenbalmdopartementss unter-

stellt werden soll. Nit Büoksiobt darauf, dass die Verordnung über die Konzessionen der Dampkbootunternokmungen

ledigliob die Vollsiebung einselner Bestimmungen des Oesetzes über das Lostregal sum /weeks bat, der Outer-

verkebr aber niobt unter das Lostregal källt, stellten wir im àktrags des Verwaltungsratkes an den sobweiserisoben

Lundesratb das vesuok um /urüoknabme seines Lesoblussos vom 2t). duni v. d. vor Lesobeid lautete aber ablebnend.

va derselbe gerade in die Zeit der Vorbandlungen über den Vnkauk der Nordostbaknunternebmung durob den Bund

fiel, liessen wir die Vngelegenbkit einstweilen ruben. Vrst im laufenden dabre baben wir, und swar im vinverständnisso
mit dem Verwaltungsratbe, die Lrags im Wege der Lesobwerde bei der Lundesversammlung anbangig gemaobt, deren

vntsobeid nun su gewärtigen ist.

Veranlasst durob eine vom Nationalratb erbebliob erklärte Notion, dabin gebend, es solle geprüft werden,
ob niobt eine Organisation der vülkskassen der Visen babnunternsbmun gen in dem Binne

mögliob wäre, dass

1. beim Vigsntbums-^oder Lesitswoobsel einer Labn die ^ntboilreobte dos Dienstpersonals, sowie alle mit einer

gewissen vionstdauer susammenbängonden Beobts, und

2. in gleiober Weise auob die lteobte der Angestellten gewabrt bleiben, welobs aus dem Dienst einer Oesell-

sobakt in den einer andern übergeben;



ersuchte das schweizerische Post- und Eisenbahndepartement die Bahnverwaltungen, sich über diese Fragen
auszusprechen. Die schweizerische Eisenbahnkonferenz stellte die gewünschten Untersuchungen an, gelangte aber zum
Schlüsse, dass bei der so ausserordentlich grossen Verschiedenheit der Organisation der einzelnen Hülfskassen es nicht
möglich sei, in der angedeuteten Richtung allgemeine, wirklich sachgemässe Normen aufzustellen, dass es vielmehr
zweckmässiger erscheine, diese Verhältnisse je im Spezialfälle in billiger Würdigung aller Verhältnisse im Wege
freier Verständigung unter den Betheiligten zu ordnen, wie dies thatsächlich auch bisher so gehalten wurde. Das
Schreiben des Post- und Eisenbahndepartements wurde von der Eisenhahnkonferenz in diesem Sinne beantwortet.

Im letzten Geschäftsberichte haben wir mitgetheilt, dass seitens der Schweizerischen Centraibahn und der
Nordostbahn dem schweizerischen Bundesrathe über die Kosten derFührung desNachtzuges Bern-Zürich vom
25. Juli bis 15. Oktober 1886 Rechnung gestellt worden, eine Rückäusserung aber noch nicht eingegangen sei. Die
letztere ist seither erfolgt und zwar im Sinne einer Ablehnung jeglicher Zahlungspflicht. Wir haben darauf zur
Geltendmachung unserer Ersatzforderung gemeinsam mit der Schweizerischen Centraibahn den Rechtsweg betreten, die

Angelegenheit befindet sich aber erst noch im Stadium des Schriftenwechsels.

Im Laufe des Berichtsjahres sind ein IV. und V. Nachtrag zum Tran Sportreglement der
schweizerischen Eisenbahnen zur Einführung gelangt.

Durch den Nachtrag IV wurden eine Reihe von Sprengstoffen, von welchen speziell Patronen aus Dynamit
hervorzuheben sind, sodann von sprengkräftigen Zündungen zum Bahntransporte, von welchem sie bisher ausgeschlossen

waren, unter schützenden Bedingungen zugelassen. Die Einführung erfolgte entgegen den Vorstellungen der Konferenz
der EisenbahnVerwaltungen auf Weisung des schweizerischen Bundesrathes.

Der Nachtrag V enthält einige Änderungen in den reglementarischen Bestimmungen über die Lieferfristen.

Hinsichtlich der Verhandlungen über den Rückkauf und Verwandtes erlauben wir uns, auf die schon

erwähnten Zwischenberichte und auf den beiliegenden zweiten Spezialbericht zu verweisen. Zwar haben in Folge des

Bundesrathsbeschlusses vom G./23. Juni noch Unterhandlungen mit einigen Moratoriumskomite stattgefunden, um

dieselben gegen bestimmte Offerten von jährlichen Bauverwendungen zum Verzicht auf die Dividenden sperre zu

veranlassen; da diese Verhandlungen aber resultatlos geblieben sind, so haben wir unterlassen, derselben im Spezialbericht

ausführlich zu erwähnen.

Das Komite Dielsdorf-Niederweningen, welches den Moratoriumsverträgen nie beigetreten war, glaubte

die Zeit gekommen, um die Nordostbahn nicht bloss zum Bau seiner Linie anzuhalten, sondern auch eine bedeutende

Entschädigung für den Verzug des Baues zu fordern, und machte diese beiden Begehren vor Bezirksgericht Zürich anhängig.

Im Laufe der gerichtlichen Verhandlung wurde eine gütliche Verständigung vorgeschlagen, welche auch zu dem Resultat

führte, dass die Nordostbahn sich zum Bau der Linie auf den im Jahr 1872 besprochenen Grundlagen verpflichtete,

wogegen die Entschädigungsforderung fallen gelassen wurde. Der betreffende Vertrag wurde vom Verwaltungsrath

der Nordostbahn genehmigt, dagegen von einigen Gemeinden, denen derselbe vorgelegt wurde, verworfen. In Folge

dessen musste auch das dem schweizerischen Bundesrathe bereits eingereichte Gesuch um Fristansetzung für den

Bau dieser Linie wieder zurückgezogen werden. Ein zweites Vertragsprojekt, worin mehrere Gemeindspräsidenten „für
sich und Namens des Komites" sich als Kontrahenten bezeichnen wollten, fand dagegen die Zustimmung der Direktion

nicht, und so werden neue Verhandlungen oder der Richter die Angelegenheit zum Entscheide bringen müssen.

Gegen Ende des Jahres 1886 erhielten wir von der „katholischen Kirchgemeinde Zürich" einen Steuer-

Veddel, wonach die Nordostbahn ihr im Kirchsprengcl liegendes gemeindesteuerpflichtige Vermögen auch au die

ersuobte à svkwsii-erisoks Lost- und Lissnbabndepartemsnt die Rabnverwaltungon, sied über diese Lragsn aus^u-
sprsoben. Ois sobweiaerisobe Lissnbaknkonkeren^ stellte die gewUnsobtsn Dntsrsuobungen au, gelangte aber -ium
Zoblusso, dass bei der so ausssrordsntliob grossen Versobiedenl.eit der Organisation à ein-ielnen Hülkskassen es niobt
mögliob sei, in der angedeuteten Riektung allgemeine, wirkliok saobgsmässe Rormsn aàstellsn, dass es vielmebr
j-wookmässigor srsdieme, diese Verbältnisss !m Zpeàltalle in l.illiger Würdigung aller Verbältnisss im Wege
kreier Verständigung unter den Letbeiligtsn i-u ordnen, wie dies tbatsäoliliob auob bisbsr so gebalten wurde. Das
Zobrsibsn des Lost- und Lisenbabndspartements wurde von der Lisenbabnkonkorsn^ in diesem Zinns beantwortet.

Im letzten Desobäktsberiobte baden wir witgetbeilt, dass seitens der Zobwàerisoben Dentralbabn und der Rord-
ostbabn dem sobweiserisoben Lundesratbe über die Losten dsrLübrung dssRaobt^uges Lern-Züriob vom
25. duii bis lö. Oktober 1386 Rsobnung gestellt worden, eine küokäusserung aber noob niekt eingegangen sei. Die
letztere ist seitber erkolgt und siwar im Zinne einer Vblebnung ^jegliobsr Zablungsplliobt. Wir baden darsuk ^ur Deltsnd-
maobung unserer Lrsatnkorderung gemeinsam mit der Zobwoiaerisobsn Dontralbabn den Revbtswsg betreten, die

àgslegenbsit befindet sieb aber erst noeb im Ztadium des Lobriktenweebssls.

Im Lauke des Leriobtsjabres sind ein IV. und V. Raobtrag ^ u m ?ransportreglsment der
sobwei^erisoben Lisenbabnen xur Linkübrung gelangt.

Durob den Raobtrag IV wurden eine Leibe von Zprengstotken, von welebsn speciell Latronen aus Dynamit
bervo>'2ubebon sind, sodann von sprengkräktigen Zündungen ?um Labntransporte, von wsiobem sie bisber ausgssoblossen

waren, unter sobüt/enden Ledingungen iiugelassen. Die Linkübrung orkolgte entgegen den Vorstellungen der Konferenz
der Lisenbabn Verwaltungen auk Weisung des sobwei^srisoben öundssratbes.

Der Raobtrag V entbalt einige Änderungen in den reglementsrisoben Lsstimmuugen über die Lieferfristen.

Idinsiobtliob der Verbandlungsn über den Rüokkauk und Verwandtes erlauben wir uns, auk die sebon

erwäbnten Zwisebenberiebte und auk den beiliegenden Zweiten Zpe^ialbsriobt ?u verweisen, /war babsn in Lolge des

Lundesratbsbssoblusses vom 6./23. duni noob Ilnterbandlungen mit einigen Uoratoriumskomits stattgekunden, um

dieselben gegen bestimmte Offerten von Itbrliobsn LauverWendungen /uin Verhiebt auf die Dividenden sperre xu vsr-

anlassen; da diese Verbandlungsn aber rosultatlos geblieben sind, so baden wir unterlassen, derselben im Zpeàl-
beriobt auskübrliob /u srwäbnen.

Das Lomits Dielsdork-Risderweningsn, wslobes den ltloratoriumsverträgen nie bsigetreten war, glaubte

die Zeit gekommen, um die Rordostbabn niobt bloss i?um Lau seiner Linie an^ubaltsn, sondern auob eins bedeutende

Lntsobädigung kür den Verzug des Laues 2u korder», und maobte diese beiden Legebrsn vor Le^irksgeriobt Züriob anbängig.

Im Danke der gsrioktlioben Vsrbandlung wurde eins gütliobo Verständigung vorgesoklageo, welobe auob su dem Resultat

kübrte, dass die Rordostbakn sieb xum Lau der Linie auk den im dabr 1872 bssproobenen Grundlagen vsrptiiobtets,

wogegen die Lntsobädigungskordsrung fallen gelassen wurde. Der betreffende Vertrag wurde vom Verwaltungsratb

der Rordostbabn genebmigt, dagegen von einigen Demeinden, denen derselbe vorgelegt wurde, verworfen. In Lolge

dessen musste auob das dem sobwei^erisobsn Lundssratbe bereits eingsrsiobte Oosuob um Lristanset/.ung kür den

Lau dieser Linie wieder öurüokgenogsn werden. Lin Zweites VertragsProjekt, worin niedrere Oemeindspräsidentsn ^kür

sieb und Ramens des Lowites" siob als Lontrakenten bs^eioknen wollten, ksnd dagegen die Zustimmung der Direktion

niobt, und so werden neue Verbandlungen oder der Riobtsr dis àgelegenbeit ?.um Lntsokeide bringen müssen.

Degen Lnde des dabres 1886 erbislten wir von der „katbolisoben Lirobgemeinde Züriob" einen 8 teuer-

iioddel, wonaek die Rordostbabn ibr im Lirobsprsngel liegendes gsmeindestouerptliobtigs Vermögen auob au die
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genannte Kirchgemeinde hätte versteuern sollen. Gegen dieses Ansinnen rekurrirten wir an den Bezirksrath, indem wir

uns zur Begründung unserer Steuerverweigerung im Wesentlichen auf den § 29 des Gesetzes betreffend das katholische

Kirchenwesen vom Jahr 1863 beriefen, welcher bestimmt, dass die Ausgaben der katholischen Kirchgemeinden, soweit

erforderlich, durch Steuern der steuerpflichtigen „Konfessionsgenossen" gedeckt werden, also der katholischen

Kirchgemeinde keine allgemeine Steuerberechtigung einräumt. Durch Beschluss des Bezirksrathes vom 21. April 1887

wurde unser Rekurs als begründet erklärt.

II. Verhältnisse zu andern Transportanstalten.

Die schweizerische Eisenbahnkonferenz stellte im Berichtsjahr ein neues Organisationsstatut

auf, welches indessen erst mit 1. Januar 1888 in Kraft trat, und wonach sie künftig den Namen

„Schweizerischer Eisenbahnverband" trägt. Durch dieses Statut wird an den bisherigen Grundlagen der Vereinigung

nichts geändert, immerhin aber in vermehrtem Mass auf eine thunlichst rasche und gründliche Behandlung der

Geschäfte hingewirkt.

Die Stellung, welche sich das Eisenbahndepartement nach den Mittheilungen des letztjährigen Berichtes

hinsichtlich der Änderungen an den allgemeinen Tarifvorschriften vindizirt hat, kam mehrfach

zur Geltung. Zunächst waren der genannten Stelle ein II. und III. Nachtrag zur Genehmigung vorzulegen, wovon

der erstere wesentlich eine dem Verkehr vorteilhafte Änderung der Bestimmungen, welche die Tarifikation des über

die angeschriebene Tragkraftziffer hinausgehenden Gewichtes von Wagenladungen betreffen, brachte, während der

letztere die Tarifikation von Dynamit und andern explodirbaren Gegenständen ordnete, welche bisher vom Eisenbahntransport

ausgeschlossen waren, zufolge bundesräthlicher Anordnung aber nunmehr auf Bahnbeförderung Anspruch

haben. Bei diesen Nachträgen machte sich die von uns befürchtete Verzögerung durch das neue Verfahren nicht

allzusehr fühlbar, so dass dieselben auf den 15. Mai und 1. Juni 1887 in Kraft treten konnten. Anders gestaltete

sich dagegen die Sache bei Ausführung des KonfereDzbeschlusses, eine gänzliche Neuausgabe der allgemeinen

Tarifvorschriften folgen zu lassen, um die zahlreichen Änderungen, welche während der letzten zwei Jahre an

denjenigen der deutschen Bahnen eingetreten waren, und welche fast ausnahmslos dem Verkehr Vortheil brachten, thunlichst

vollständig auch für die Schweiz durchzuführen und hiedurch die Übereinstimmung der beiderseitigen Tarifvorschriften

in möglichstem Umfange wieder herzustellen. Nachdem die bezüglichen, nach der Natur der Sache mit erheblichem

Zeitaufwand verbundenen Verhandlungen der Bahnverwaltungen abgeschlossen waren, folgten sehr zeitraubende

Auseinandersetzungen mit dem Eisenbahndepartement, wobei das letztere gegenüber den beabsichtigten Änderungen

zahlreiche Einwendungen erhob und, auch nachdem die Bahnen seinen Ansichten verschiedentlich Rechnung getragen

hatten, an einigen weiteren, allerdings unwichtigen Begehren festhielt, trotzdem nach Meinung der Bahnverwaltungen
sachliche Interessen von Bedeutung für diese Begehren nicht angeführt werden können und daraus störende

Abweichungen von den deutschen Tarifvorschriften erwachsen. Die Erledigung der Angelegenheit zog sich weit ins

laufende Jahr hinüber.

Hinsichtlich des schweizerischen Nebengebührentarifs ordnete der Bundesrath eine Änderung
dahin an, dass von den darin enthaltenen zweierlei Waaggebühren die niedrigere künftig auf die Wagenladungssendungen

von Gütern aller Spezialtarife anzuwenden sei. Umsonst machten die Bahnverwaltungen liiegegen

geltend, dass die bezügliche, sehr tief gehaltene Gebühr unter der Herrschaft der früheren Tarife nur für die gering-
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genannte Xirchgsmsinds hätte versteuern sollen. Legen dieses Ansinnen rekurrirten wir an den Le/irksratk, indem wir

uns ?ur Legründung unserer Lteuerverweigerung im Wesenilielien unk den Z 29 <!es Oeset^es bstrelkond (las katholische

LIrchon wesen vom 9skr 1863 berieten, welcher bestimmt, dass àie Ausgaben der katholischen Xirckgemeindsn, soweit

erforderlich, durch Lteusrn àer steuerpflichtigen „Konkessionsgonossen^ gedeckt werden, also der katholischen lvireli-

gemeinde keine allgemeine Lteuerberscktigung einräumt. Lurch Lesckluss des Lsisirksratkos vom 2t. ^pril 1387

wurde unser Rekurs als begründet erklärt.

II. V9lI>!ÌItlll'88v XU UNllei» 1'lklN8i>oi'tui>8tuIteii.

vie sckweizisriscke lZisenbaknkonkorenii stellte im Lericbts^jahr ein neues Organisations-
statut auk, welches indessen erst mit I. danuar 1883 in Lratt trat, und wonach sie künftig den Hamen

„schweizerischer Lisenbaknverband" trägt, Lurch dieses statut wird an den bisherigen (Zrundlagen der Vereinigung

nickt» geändert, immerliin aber in vermehrtem Aass auk sine tkunlickst rasche und gründliche Lokandlung der

Oescbäkto hingewirkt.

Die stellung, weloke sieh das Lisenbakndspartemsnt nach den Mittheilungen des Ivt^tjährigen Berichtes

hinsichtlich der Änderungen an den allgemeinen ?arikvorsckrikten vindiîiirt dat, kam mehrkaek

iiur Leitung. Zunächst waren der genannten Stelle ein II. und III. àcktrag /.ur Lsnebwigung vorzulegen, wovon

der erstere wesentlich sine dem Verkehr vortbeilkakto Änderung der Bestimmungen, welohe die ?ariükat!on des über

die sngssohriehkno Vragkrakt/ikker hinausgehenden Lewicktss von Wagenladungen betrekken, draohte, während der

letztere die I'aritikation von Dynamit und andern explodirbaren Legenstäudon ordnete, welehe bisher vom Lisenbakn-

transport ausgeschlossen waren, üukolge hundssräthlicber Anordnung aber nunmehr auk Lalmbekördsrung Anspruch

haben. Lei diesen Nachträgen machte sieb die von uns befürchtete Verzögerung durch das neue Verfahren nicht

allzusehr kühlbar, so dass dieselben auk den 15. Aai und 1. duni 1887 in Xrakt treten konnten. Inders gestaltete

sick dagegen die Sacks bei Ausführung des Xonkerenzibescklusses, sine gänzliche Neuausgabo der allgemeinen

Varikvorsckrikten kolgen iiu lassen, um die Zahlreichen Änderungen, welche während der lotsten swei .laliro an den-

Wenigen der deutschen Lahnen eingetreten waren, und welche last ausnahmslos dem Verkehr Vortheil krackten, tkunlickst

vollständig auch kür die Sckweis durchzuführen und kiodurck die Übereinstimmung der beiderseitigen larikvorsclirikten

in möglichstem Ilmkangs wieder herzustellen. Nachdem die bezüglichen, nach der Natur der Sacke mit erheblichem

Xsitaukwsnd verbundenen Verhandlungen der Laknverwaltungsn abgeschlossen waren, folgten sekr seitraubende

Vuseinandersetsungsn mit dem Lisenbahndepartement, wobei das letztere gegenüber den beabsichtigten Änderungen

/.alilieicko Einwendungen erhob und, auch nachdem die Labnen seinen Ansichten verschiedentlich Itscknung getragen

hatten, an einigen weiteren, allerdings unwichtigen Legekrsn kestlnelt, trot/dew nach Neinung der Lakuverwaltungen
sachliche Interessen von Lsdsutung kür diese Legekrsn nickt angskübrt worden können und daraus störende ^b-
weickungsn von den deutschen lürikvorschrikton erwachsen. Lis Ilrledigung der ^.ngslegenheit xog sieb weit ins

lauksnde dakr hinüber.

Hinsichtlich des schweizerischen Nsbengebübrentariks ordnete der Lundssratk eins Änderung
dabin an, dass von den darin enthaltenen Zweierlei Waaggebübren die niedrigere künftig auk die Wagenladung»-

Sendungen von (Litern aller spexialtarike anzuwenden sei. Umsonst wachten die Lahnverwaltungen lnsgegsn

geltend, dass die bezügliche, sehr tiek gehaltene Oebübr unter der Herrschaft der früheren ü'arike nur kür die gering-
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